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Abwägungsbeschluss über die eingegangenen 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 und § 3 
Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 45 „Gewerbe 

Hagenow Heide“ 
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Bauen / Ordnung / Grundstücks- und 
Gebäudemanagement 

Datum 

24.07.2023 

Beteiligte Fachbereiche: 

 
Verantwortlich: 

Wiese, Dirk 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr 
(Vorberatung) 05.09.2023 Ö 

Hauptausschuss (Vorberatung) 11.09.2023 N 
Stadtvertretung der Stadt Hagenow (Entscheidung) 21.09.2023 Ö 

 
Beschlussvorschlag: 
1. Die während der frühzeitigen Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange vorgebrachten Stellungnahmen zum Vorentwurf desBebauungsplanes Nr. 45 „Gewerbe 
Hagenow Heide“hat die Stadtvertretung geprüft und mit folgendem Ergebnis gemäß 
Abwägungstabelle (Anlage) abgewägt. Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen 
abgegeben. 

a) zur Kenntnis genommen und beachtet werden Stellungnahmen von: 

· Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg 

· Landesamt für innere Verwaltung M-V 

· Forstamt Radelübbe 

· Straßenbauamt Schwerin 

· Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 

· WBV Boize-Sude-Schaale 



· Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden 

· Stadtwerke Hagenow GmbH 

· WEMAG Netz GmbH 

· WEMACOM Telekommunikation GmbH 

· Deutsche Telekom AG 

· Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

· 50Hertz Transmission GmbH 

· GDMcom Gmbh 

b) berücksichtigt werden Hinweise und Anregungen von: 

· Landkreis Ludwigslust-Parchim 

· Staatl. Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg 

· Bergamt Stralsund 

c) nicht berücksichtigt werden Anregungen von: 

· Keine 

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die 
Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Ergebnis der Abwägung zu benachrichtigen.  

 

Problembeschreibung/Begründung: 
Die Stadtvertretung hat am 26.01.2023 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 45 
„Gewerbe Hagenow Heide“ gefasst.  

Auf der Stadtvertretersitzung am 26.01.2023 wurden die frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 
Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen. Für 
die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte die öffentliche Auslegung der Vorentwurfsunterlagen 
vom 06.03.2023 bis zum 12.04.2023. Die berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden 
mit Schreiben vom 01.03.2023 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.  

Die Stellungnahmen liegen nunmehr vor. 

Als nächster Verfahrensschritt sind nun auf Grundlage des § 1 Abs. 7 BauGB die öffentlichen und 
privaten Belange abzuwägen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebracht wurden. Es ist 
zu prüfen, inwieweit die vorgebrachten Anregungen in der Planung berücksichtigt werden sollen. 

Die Einwender sind von dem Abwägungsergebnis zu benachrichtigen.  

 

  

Finanzielle Auswirkungen   Ja    x Nein 

Maßnahme des Ergebnishaushaltes   Ja   x  Nein 

Maßnahme des Finanzhaushaltes   Ja   x  Nein 

Mittel bereits geplant   Ja     Nein 

  

Höhe der geplanten Mittel € 

Mehrbedarf € 

Gesamtkosten € 

  



Deckungsvorschlag Betrag Kostenträger Konto Bezeichnung des 
Kostenträgers/Konto 

  €       

  €       

  

Folgekosten: 

  

Raum für zusätzliche Eintragungen: 

Anlage/n 
1 B45_Hagenow_Abwägungstabelle_Vorentwurf_gesamt (öffentlich) 

 
 



 

 

 

 

 

Zwischenabwägung 

als Anlage zum Abwägungsbeschluss über den Vorentwurf der 

 

Satzung der Stadt Hagenow über den Bebauungsplan Nr. 45  

 

„Gewerbe Hagenow Heide“ 

 

Landkreis Ludwigslust-Parchim  
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wird zur Kenntnis genommen 
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Das Vorhaben ist mit den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung vereinbar.  
 
 
Dem AfRL WM wird ein Exemplar des rechtsverbindlichen B-Planes 
übersandt. 
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FD 33 
keine Einwände gegen das Planvorhaben 

 
 
 
 
 
 
Die allgemeinen Hinweise zum vorbeugenden Brandschutz werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Im Rahmen des Löschwasserkonzeptes zwischen der Stadt Hagenow und 
der Stadtwerke Hagenow GmbH ist der Grundschutz, die 
Löschwasserbereitstellung von 48 m³/h, über das Trinkwassernetz der 
Stadtwerke GmbH geregelt. Auf das Arbeitsblatt W 405 wird in der 
Begründung hingewiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
FD 53 
keine Einwände gegen das Planvorhaben 

 
Die Hinweise hinsichtlich Neuverlegung/Erweiterung von 
Trinkwasserleitungen wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
FD 60 
keine Einwände gegen das Planvorhaben 
 

 
FD 62 
keine Einwände gegen das Planvorhaben 

 
 
Die katastermäßige Darstellung wird korrigiert und ergänzt. 
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FD 63 
Im Bereich des Vorhabens befinden sich keine Bau- und Bodendenkmale. 
 
 
 
Der denkmalpflegerische Hinweis wird ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bauleitplanung 

 
Die Gebäude werden schraffiert dargestellt. 
 

 
Bei der GRZ wird Übereinstimmung hergestellt. 

 
 
Der untere Bezugspunkt wird anhand eines Schachtdeckels in der 
Hagenower Straße neu definiert. 

 
 
 
Straßen-/Tiefbau 
keine Einwände gegen das Planvorhaben 
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FD 68  
 
Die Stellungnahme liegt vor und wird im Anschluss angefügt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewässer I. und II. Ordnung 
keine Einwände gegen das Planvorhaben 
 
Abwasser 
Die Hinweise werden beachtet und in der Begründung ergänzt.  
 
Nebenstehende TÖB wurden bisher beteiligt. 
 
 
 
Niederschlagswasser 
Die Hinweise werden beachtet.  
Sie sind in der Begründung und den Hinweisen auf der Planurkunde 
vorhanden. 
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Anlagen wassergefährdender Stoffe 
Die Hinweise werden beachtet und auf die Planurkunde übernommen.  

 
 
 
 
 
Grundwasser/Bodenschutz 
Keine Bedenken, wird zur Kenntnis genommen. 
Die Auflagen werden beachtet und in den Hinweisen ergänzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in den Hinweisen ergänzt.  
Keine Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen im Plangebiet bekannt. 
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Immissionsschutz und Abfall 
keine Einwände gegen das Planvorhaben 
 
 
Abfallwirtschaft 
keine Einwände gegen das Planvorhaben 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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Stellungnahme zum speziellen Artenschutz nach § 44 Abs. 1 
Bundesnaturschutzgesetz 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass unter Berücksichtigung der 
nachfolgenden Belange aus artenschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken im 
weiteren Planverfahren bestehen. 
Die Texte werden entsprechend der Stellungnahme ergänzt und überarbeitet. 
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Eingriffsregelung 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Eingriffsregelung keine 
Bedenken und Einwände bestehen. 
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Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet keine Festpunkte der 
amtlichen geodätischen Grundlagennetze M-V befinden. Das Merkblatt wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Der Landkreis LUP wurde beteiligt. 
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1. 
keine Einwände gegen das Planvorhaben 
 
 
2. 
Das Plangebiet befindet sich in keinem Bereich des 
Bodenneuordnungsverfahrens. Bedenken werden nicht geäußert. 
 
 
 
3.1 Naturschutz 
Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass die Belange nach §§ 5 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
und 40 Abs. 2 Nr. 2 NatSchAG M-V von dem Planvorhaben nicht betroffen 
sind. Die untere Naturschutzbehörde beim Landkreis wurde beteiligt. 
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3.2 Wasser 
Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass Gewässer I. Ordnung und 
wasserwirtschaftliche Anlagen nicht berührt werden und daher keine 
Bedenken gegen das Planvorhaben bestehen. 
 
3.3 Boden 
Die Stadt beachtet den Hinweis auf das Altlasten- und Bodenschutzkataster 
M-V und die Mitteilungspflicht bei Bodenauffälligkeiten. 

 
 
 
 
 
4. Immissionsschutz 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich genehmigungsbedürftige 
Anlagen nach BImSchG in der Umgebung des Plangebietes befinden. 
Der Hinweis wird in der Begründung ergänzt. 
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Wird zur Kenntnis genommen 
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keine Bedenken bei Beachtung der Hinweise a), b) und c) 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
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Die Hinweise auf die Lage innerhalb der Bergbauberechtigungen wird 
beachtet. Die Inhaber werden am Planverfahren zum Entwurf beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belange des Bergamtes werden nicht berührt. 
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keine weiteren Einwände zum Planvorhaben 
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Keine Einwände zum Planvorhaben, da Wald nicht betroffen ist. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Vorhaben. 
  
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den  
eingereichten Unterlagen vom 01.03.2023 keine Stellungnahme ab. 
  
Um weiteren Verwaltungsaufwand auf beiden Seiten zu vermeiden,  
bitte ich Sie, von einer Zusendung des Ergebnisses der Prüfung meiner  
Stellungnahme mit einem Auszug aus dem Protokoll der  
 
 
 
Beschlussfassung der Gemeinde abzusehen. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Im Auftrag 
  
  
Hogh-Lehner  
–––––––––––––––––––– 
  

    
  
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie  
Goldberger Str. 12 b | 18273 Güstrow 
Telefon 0385/588 64 193 
toeb@lung.mv-regierung.de 
www.lung.mv-regierung.de 
  

 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:toeb@lung.mv-regierung.de
http://www.lung.mv-regierung.de/
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Wasser- und Bodenverband Boize-Sude-Schaale erfüllt  
laut §§ 39, 40 WHG die öffentlich-rechtliche Verpflichtung zur  
Unterhaltung von Gewässern Zweiter Ordnung. Aus den mir  
vorliegenden Unterlagen geht keine Beeinträchtigung eines  
Gewässers Zweiter Ordnung hervor. 
Belange des WBV sind im Planungsgebiet nicht betroffen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
   
Tim Wilcke 
M.Sc. 
Projekt- und Verbandsingenieur 

 
 
Wasser- und Bodenverband "Boize-Sude-Schaale"  
Dorfstraße 26  
19230 Toddin 
 

 
   
Telefon: 03883/618182   Fax: 03883/721147  
Mobil: 0151/26745901  
Email: wilcke.wbv_toddin@wbv-mv.de  
www.wbv-boize-sude-schaale.de  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:%20wilcke.wbv_toddin@wbv-mv.de
http://www.wbv-boize-sude-schaale.de/
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1. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
2. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
grundsätzlich bestehen keine Einwände zum o.g. Vorhaben. Im benannten 
Planungs-/ Bau-/ Trassenbereich befinden sich Versorgungsanlagen (siehe 
Bestandsplan/ -pläne im PDF- und/ oder DWG/ DXF-Format, ohne 
Topographie, im Syst. 42/83, HN 76 als Anlage/ -n) der Stadtwerke Hagenow 
GmbH. 
 
Übergebene Bestandpläne dienen nur zu Informations- bzw. 
Planungszwecken und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Sie 
entbinden ausführende Unternehmen nicht von der Pflicht zur Einholung von 
Leitungsauskünften (örtliche Einweisung) vor Baubeginn. Weiterhin 
übernimmt die Stadtwerke Hagenow GmbH keinerlei Gewähr für Richtigkeit 
und Vollständigkeit der enthaltenen Informationen. 
 
Anlagen der Elektroenergieversorgung: 

- Entsprechen den allgemein anerkannten Regeln der Technik. 
- Mittelfristig sind keine Änderungen bzw. Netzerweiterungen seitens 

der Stadtwerke Hagenow GmbH geplant. 
- Eine Überbauung der Anlagen mit festen Bauten, bituminöser bzw. 

ähnlich geschlossener Oberflächenbefestigung, Bordanlagen o.ä. 
sowie die Bepflanzung mit tiefwurzelnden Gewächsen ist nicht 
zulässig. Die geforderten Mindestüberdeckungen und -abstände sind 
zu gewährleisten. 

- Besonderheiten: 

• keine 
 
Anlagen der Erdgasversorgung: 

- Entsprechen den allgemein anerkannten Regeln der Technik. 
- Mittelfristig sind keine Änderungen bzw. Netzerweiterungen seitens 

der Stadtwerke Hagenow GmbH geplant. 
- Eine Überbauung der Anlagen mit festen Bauten, Bordanlagen o.ä. 

sowie die Bepflanzung mit tiefwurzelnden Gewächsen ist nicht 

 
 
keine Einwände zum Planvorhaben 
 
Es sind Versorgungsanlagen der Stadtwerke im Bereich des 
Plangebietes vorhanden.  
 
 
Die Bestandspläne werden beachtet.  
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
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zulässig. Die geforderten Mindestüberdeckungen und -abstände sind 
zu gewährleisten. 

- Im Zuge von Straßen- und Gehwegebau sind vorhandene 
Straßenkappen dem neuen Höhenniveau der Oberflächenbefestigung 
anzupassen. 

- Besonderheiten: 

• keine 
 
Anlagen der Trinkwasserversorgung: 

- Entsprechen den allgemein anerkannten Regeln der Technik. 
- Mittelfristig sind keine Änderungen bzw. Netzerweiterungen seitens 

der Stadtwerke Hagenow GmbH geplant. 
- Eine Überbauung der Anlagen mit festen Bauten, Bordanlagen o.ä. 

sowie die Bepflanzung mit tiefwurzelnden Gewächsen ist nicht 
zulässig. Die geforderten Mindestüberdeckungen und -abstände sind 
zu gewährleisten. 

- Im Zuge von Straßen- und Gehwegebau sind vorhandene 
Straßenkappen dem neuen Höhenniveau der Oberflächenbefestigung 
anzupassen. 

- Besonderheiten: 

• keine 
 
Hinweis zur Löschwasserversorgung: 

- Eine reine Löschwasserversorgung durch die Stadtwerke Hagenow 
GmbH erfolgt nicht. Die Entnahme kann im Rahmen des 
Grundschutzes (siehe DVGW W 405 „Bereitstellung von Löschwasser 
durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“) über vorhandene 
Hydranten der Trinkwasserversorgung sowie in Abhängigkeit der zum 
Zeitpunkt und vor Ort zur Verfügung stehenden Netzkapazität 
erfolgen, wobei die Trinkwasserversorgung immer absoluten Vorrang 
hat und nicht beeinträchtigt werden darf. Alle weiterführenden, 
erforderlichen Maßnahmen z.B. zur Sicherstellung des Objektschutzes 
(Löschwasserteiche, -brunnen, unterirdische Löschwasserbehälter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
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o.ä.) haben durch den jeweiligen Grundstückseigentümer 
eigenständig und unabhängig vom Trinkwasserversorgungsnetz der 
Stadtwerke Hagenow GmbH zu erfolgen. 

 
Durch das Vorhaben bedingte Änderungen an den Versorgungsanlagen 
erfolgen zu Lasten des Verursachers bzw. sind unter der Maßgabe 
bestehender Konzessionsverträge über die Nutzung öffentlicher 
Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung, 
die Gasversorgung sowie für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet 
zwischen der Stadtwerke Hagenow GmbH und der betroffenen Stadt/ 
Gemeinde zu realisieren. 
 
Weiterhin dürfen durch das Vorhaben keine Beeinträchtigungen für den 
ordnungsgemäßen Betrieb der Versorgungsanlagen sowie ggf. erforderliche 
Wartungs-/ Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten an diesen 
entstehen. 
 
Für alle Vorhaben gilt die DGUV Information 203-017 „Schutzmaßnahmen bei 
Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel und Rohrleitungen“ sowie 
weiterführende, anerkannte Regeln der Technik. 
 
Inwieweit vorhandene Versorgungsanlagen für eine Versorgung/ 
Erschließung/ den Netzanschluss der/ des o.g. Flurstücke/ -s/ Vorhabens 
ausreichend dimensioniert sind, ist abhängig von Art, Anzahl und Bedarf der 
geplanten Bebauung. Danach richten sich Form und Kosten für die 
Bereitstellung der jeweiligen Medien. 
 
Erschließung: 

- Wird eine Erschließung erforderlich, so werden anhand konkreter 
Planungen seitens des Erschließungsträgers die technischen Lösungen 
und Aufwendungen für die Bereitstellung der erforderlichen 
Versorgunganlagen durch die Stadtwerke Hagenow GmbH ermittelt 
und eine entsprechende Erschließungsvereinbarung zwischen dem 

 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
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Erschließungsträger und der Stadtwerke Hagenow GmbH 
geschlossen. Die Kostenteilung erfolgt in 70% zu Lasten des 
Erschließungsträgers und in 30% zu Lasten der Stadtwerke Hagenow 
GmbH. 

 
Netzanschluss: 

- Neuanschluss und/ oder Veränderung von Netzanschlüssen aus dem 
vorhandenen Versorgungsnetz erfolgen gemäß unseren Allgemeinen 
Bedingungen und unter Ermittlung der tatsächlichen Aufwendung 
mittels Angebot/ Auftrag zu Lasten des jeweiligen Anschlussnehmers. 

- Bei einer zuvor beschriebenen Erschließung erfolgt kein Vorstrecken 
(so genannte „Stummellösung“) von späteren Netzanschlüssen. Auch 
hier erfolgt der direkte Netzanschluss aus dem neu erschlossenen 
Versorgungsnetz unter Ermittlung der tatsächlichen Aufwendung 
mittels Angebot/ Auftrag zu Lasten des Anschlussnehmers. Ein ggf. 
zusätzlicher Baukostenzuschuss entfällt. 

 
Anlagen der Fernwärmeversorgung und der Abwasserentsorgung: 

- Nähere Auskünfte zu den Anlagen der Fernwärmeversorgung und der 
Abwasserentsorgung erteilt der Abwasserzweckverband Hagenow 
und Umlandgemeinden unter info@abwasser-hagenow.de. 

 
!!!Wichtiger Hinweis!!! 
 
Soweit nicht bereits erfolgt, senden Sie bitte zukünftige Anfragen dieser Art 
ausschließlich an unsere zentrale E-Mail-Adresse info@stadtwerke-
hagenow.de. Da eine zeitnahe Bearbeitung sonst nicht gewährleistet 
werden kann. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
  
  
Freundliche Grüße 

 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@abwasser-hagenow.de
mailto:info@stadtwerke-hagenow.de
mailto:info@stadtwerke-hagenow.de
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Sven Dittmann 
Abteilungsleiter Netzbetrieb/ MSB 
  

 
Stadtwerke Hagenow GmbH 
Bahnhofstraße 87 
D-19230 Hagenow 
www.stadtwerke-hagenow.de 
  
Telefon: +49 (3883) 6152-620 

Mobil: +49 (172) 3196199 

Fax: +49 (3883) 6152-111 
Mail: dittmann@stadtwerke-hagenow.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stadtwerke-hagenow.de/
mailto:dittmann@stadtwerke-hagenow.de
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Der Lageplan wird beachtet. 
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Im Plangebiet sind keine Anlagen vorhanden.  
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Anfrage 52343889 zu unseren Versorgungsanlagen. 

Im Plangebiet befinden sich keine Netzanlagen der WEMAG Netz GmbH. 

Für alle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Nähe unserer  

Netzanlagen ist unsere „Schutzanweisung von Versorgungsleitungen  

und –anlagen“ zu beachten. Dieses Dokument ist für unser gesamtes  

Versorgungsgebiet verbindlich. Sie können es unter folgendem Pfad  

herunterladen: http://www.wemag-
netz.de/_einzelseiten/leitungsauskunft/index.html 

 

Jede Auskunft wird protokolliert und ist 4 Wochen ab Auskunftsdatum  

gültig. Weitere Informationen zur Gültigkeit finden Sie in der 
Schutzanweisung. 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Anlagen anderer Versorgungsträger  

und Einspeiser von regenerativen Energien vorhanden sein können! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Leitungsauskunft der WEMAG Netz GmbH  
 
UNSER NETZ VERBINDET 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Plangebiet sind keine Netzanlagen der WEMAG Netz GmbH vorhanden. 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wemag-netz.de/_einzelseiten/leitungsauskunft/index.html
http://www.wemag-netz.de/_einzelseiten/leitungsauskunft/index.html
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Ein Unternehmen der WEMAG-Unternehmensgruppe 
 

 
 
Unser Zeichen: XTBN 2023/00608 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage zu unseren Versorgungsanlagen. 
 
Ihr Anliegen bearbeiten wir im Auftrag der WEMACOM  
Telekommunikation GmbH und WEMACOM Breitband GmbH. 
 
Mit diesem Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass sich im  
unmittelbaren Bereich noch keine Versorgungsanlagen  
der WEMACOM befinden, allerdings geplant sind.  
 
Für alle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Nähe 
 unserer Netzanlagen ist unsere „Schutzanweisung von  
Versorgungsleitungen und –anlagen“ zu beachten. Dieses  
Dokument ist für unser gesamtes Versorgungsgebiet verbindlich.  
Sie können es unter folgendem Pfad herunterladen: 
 

Leitungsauskunft | www.wemacom.de 

 
Jede Auskunft wird protokolliert und ist 3 Monate ab  
Auskunftsdatum gültig. 
 
Bei weiteren Fragen kommen Sie gerne auf uns zu. 
 
Freundliche Grüße 
 
René Panke 
Dokumentation 
WEMACOM Telekommunikation GmbH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich des Plangebietes sind noch keine Anlagen der WEMACOM 
vorhanden, aber geplant. 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wemacom.de/leitungsauskunft
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Tel.: +49 385 755-2441 
leitungsauskunft@wemacom.de 
Hausadresse: Zeppelinstraße 1, 19061 Schwerin 
Mit voller Bandbreite für unsere Region: www.wemacom.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leitungsauskunft@wemacom.de
http://www.wemacom.de/
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keine Einwände zum Planvorhaben 
Es sind Anlagen der Telekom vorhanden. 
Die Bestandspläne werden beachtet. 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
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Der Lageplan wird beachtet. 
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Der Lageplan wird beachtet. 
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Der Lageplan wird beachtet. 
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Das Merkblatt wird beachtet. 
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Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Eckdrift 81 * 19061 Schwerin 
 
Stadt Hagenow - Fachbereich III - Bauen und Umwelt - Anja Hoffmann 
Lange Straße 28-32 
19230 Hagenow 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01239958 
E-Mail: TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com 
Datum: 11.04.2023 
Stadt Hagenow, Bebauungsplan Nr. 45 "Gewerbe Hagenow Heide" 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 02.03.2023. 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
 gegen die von Ihnen geplante Maßnahme keine Einwände geltend macht. 
In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres  
Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden  
wir dazu eine Stellungnahme mit entsprechender Auskunft über unseren  
vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 
 
Weiterführende Dokumente: 

• Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH 

• Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH 

• Zeichenerklärung Vodafone GmbH 

• Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 

Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Einwände gegen das Planvorhaben 
Im Bereich des Plangebietes sind Anlagen vorhanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VF.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VDG.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VF.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VDG.pdf
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Die Hinweise und die Übersichtskarten werden zur Kenntnis genommen. 
 
Für das Plangebiet liegen keine Trasseninformationen vor. 
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Die Übersichtskarten werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stellungnahme                                                                                                                      Abwägung 

34 
 

 

 
 
 
 
 
Die Übersichtskarten werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Übersichtskarten werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet derzeit keine von der 
50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen befinden oder geplant 
sind. 
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Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass nebenstehende Anlagenbetreiber vom 
Planvorhaben nicht betroffen sind. 
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Der dargestellte Bereich wurde geprüft.  
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Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass keine Anlagen vorhanden sind und 
seitens der GDMcom keine Einwände zum Planvorhaben bestehen. 
 
Nebenstehende Auflage wird beachtet. 
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